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Zur Neuenburger Tagung.

Es sei mir gestattet, einigen Gedanken zu den
Verhandlungen in Neuenbürg Ausdruck zu verleihen.
Dieselben möchten dazu dienen, an gewisse Voraussetzungen

zu erinnern, die den neuen Statuten zugrunde
lagen, die aber, soweit es aus den Verhandlungen
hervorgeht, wieder vergessen oder durch die älteren
Traditionen in den Hintergrund gedrängt wurden.

Da es sich als Uebelstand erwiesen hatte, dass
die Leitung unseres Vereins alle zwei Jahre von Ort
zu Ort wandere und damit stets wieder in andere
Hände gelegt werde, die sich erst wieder in eine
ungewohnte Tätigkeit hineinzuleben halten, war in den
neuen Statuten ein Zentralvorstand vorgesehen worden,

der als eine stabilere Organisation, als die alte
es war, gedacht wurde. Aus diesem Grunde ist auch
in den neuen Statuten keine Amtsdauer des
Zentralvorstandes genannt.

Man hatte vielmehr daran gedacht, eine möglichst
geeignete P e r s ö n 1 i c h k e i t als Zentralpräsident auf
unbestimmte, möglichst lange Zeit zu wählen, damit
diese sich vollständig in das Amt einleben könne zum
Wohle des Vereins. Nur aus praktischen Gründen

sollten Aktuar und Kassier am gleichen Orte
ihren Wohnsitz haben. Aehnlicli finden wir es in
anderen Vereinen unseres Vaterlandes.

Allein an der Delegiertenversammlung klebte man,
trotz der neuen Statuten an den alten Traditionen So
wurde, als zur Vorstandswahl geschritten wurde, nicht
der Präsident gewählt, der im Sinne der obigen
Ausführungen möglichst lange amten sollte, sondern
es wurden Orts Vorschläge gemacht. Dank den
stattgehabten Vorbesprechungen unter einzelnen Delegierten,

fiel dann die Wahl trotzdem im Sinne der
Statuten auf den Ort, an dem sich der geeignete
Präsident befand. Allein der Ort spukte weiter, denn
es hiess sogleich, man werde auch in Zukunft, dem
früheren Brauche folgend, nach zwei Jahren wieder
einen Ort der französischen Schweiz zum Sitze des
Zentralvorstandes wählen, so dass immer annähernd
ein gewisser Turnus und ein Wechsel zwischen
Orten der deutschen und französischen Schweiz
stattfinde.1) Also immer der Ort und nochmals der
0 rt. Nein, darum hat man den. Vorort fallen gelassen,
damit dieser ewige Wechsel, dieses Wandern von Ort
zu Ort aufhöre! Wir wünschen im Sinne der neuen
Statuten, dass ein Zentralpräsident möglichst lange,
womöglich lebenslänglich im Amte bleibe und dass
bei seinem Rücktritte nicht nach Ort und Sprache,
sondern nach dem als Präsident geeigneten Manne
gefragt werde

Es wäre sehr wünschenswert, dass diese Anregung
allgemeine Beachtung, meinetwegen auch Widerspruch
fände. Sie soll aber verhindern, dass wir, trotz neuer
Statuten, im alten Geleise, das sich nicht bewährt
hat, weiterfahren G.-C.

——o——

Rundschreiben des Internat. Friedensbureaus
an die Friedensgesellschaften betreifend die

Kundgebungen vom 18. Mai 1909.

Bern, den 8. April 1909.

Werte Gesinnungsgenossen
Unserem Bureau wurde ein Vorschlag von seifen

der Niederländischen General-Liga „Vrede voor Recht"
eingesandt, der folgendermassen zusammengefasst
werden kann:

Am bevorstehenden 18. Mai, anlässlich des Jahrestages

der ersten Friedenskonferenz — dem zehnten,
seit seinem Zusammentritt — wäre es am Platze,
einen entscheidenden Schritt in der Sache des
internationalen Schiedsgerichts zu unternehmen. Zu diesem
Zwecke sollten sich die Pazifisten und die
Friedensgesellschaften der verschiedenen Länder, entweder in
Form einer geschriebenen Adresse, oder durch eine
Deputation, an die Regierung ihres Landes wenden,
mit der Bitte, sie möchte sich derjenigen Form des
Schiedsgerichtsvertrages anschliessen, auf Grund deren
Dänemark und die Niederlande einen Schiedsgerichtsvertrag

abgeschlossen haben. Diese beiden Nationen
haben sich verpflichtet, alle zwischen ihnen
auftauchenden Streitfragen obligatorisch einem Schiedsgericht

zu unterwerfen.
Die Mitglieder des Bureaus, brieflich um ihre

Meinung gefragt, haben diesem Vorschlage ihre volle
Zustimmung erteilt. Wir erlauben uns darum, Sie
zu bitten, nach Möglichkeit den angeregten Schritt zn
unternehmen. Vielleicht wäre es möglich, in
verschiedenen Ländern dieser Unternehmung eine
gewisse Feierlichkeit zu verleihen und bei dieser
Gelegenheit öffentliche Versammlungen zu veranstalten.

9 Uebrigens existiert dieser regelmässige Wechsel zwischen
den beiden Sprachgebieten nur in der Phantasie der so
sprechenden, in der Geschichte unseres Vereins ist er nicht
nachweisbar
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